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 Veröffentlicht am 06.07.1983

Norm

ZPO §269

Rechtssatz

Die Kurswerte auch solcher Währungen, sofern sie, wie hier die Forint - Währung, an österreichischen Geldinstituten

gehandelt werden, können - ebenso wie solche die an der Börse notierten Währungen - im Hinblick auf die

unbedenklichen Presseverlautbarungen als offenkundig angenommen werden.
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